
Musterfragen Aufnahmeprüfung 

 

1) Was versteht man unter der Rechtsfähigkeit und wann ist ein Mensch rechtsfähig?  

a) Unter der Rechtsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu 
sein. 

b) Unter der Rechtsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, Rechte und Pflichten durch eigenes 
Handeln erwerben zu können.  

c) Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Geburt.  

d) Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.  

e) Die Rechtsfähigkeit des Menschen endet mit der Bestellung eines Erwachsenenvertreters.  

 

2) Viktor verkauft Klaus seinen alten Fernseher um angemessene EUR 100, weil er sich ein 
neues Modell zulegen möchte. Der Satellitenanschluss, den Viktor nicht genutzt hat, weil 
er nur Netflix geschaut hat, ist allerdings defekt. Eine Reparatur würde EUR 700 kosten. 
Welche Ansprüche kann Klaus geltend machen? 

a) Er kann die Reparatur des Fernsehers verlangen.  

b) Er kann den Preis mindern.  

c) Beim Privatverkauf gibt es keine Gewährleistung.  

d) Er kann den Vertrag auflösen.  

e) Er kann den Austausch des Fernsehers gegen ein neues Gerät verlangen.  

 

3) Bruno hinterlässt seine Eltern David und Isolde, seine Schwester Julia und seinen Enkel 

Niklas. Niklas ist der Sohn von Brunos vorverstorbener Tochter Maria. Wie ist die 

gesetzliche Erbfolge nach Bruno? 

a) Niklas erbt 1/2, David und Isolde erben jeweils 1/4.  

b) Niklas repräsentiert Maria. 

c) David, Isolde und Julia erben jeweils 1/3. 

d) Niklas ist Alleinerbe. 

e) David und Isolde erben jeweils 1/2. 

 

 

 

 



4) Markieren Sie Zutreffendes! 

a) Die Verwaltungsgerichte sind ein wichtiger Teil des öffentlich-rechtlichen 

Rechtsschutzsystems.  

b) Das Verfassungsrecht beschäftigt sich mit der Organisation des Staats und garantiert dem 

Einzelnen gewisse fundamentale Rechte gegenüber dem Staat.  

c) Dem Recht der Europäischen Union kommt grundsätzlich Vorrang auch vor dem 

nationalen Verfassungsrecht zu.  

d) Die Bundesversammlung wird aus den einzelnen Landeshauptleuten unter dem Vorsitz 

des Bundeskanzlers gebildet.  

e) Das Ergebnis einer Volksabstimmung ist rechtlich bindend. 

 

5) Anna Auinger ist Mitglied der Partei WECAN und gemeinsam mit 12 Parteikolleg:innen 

Mitglied des Nationalrats. Die beiden Regierungsparteien wollen ein Verfassungsgesetz 

beschließen, haben aber nicht die dafür notwendige Mehrheit. Sie wollen daher die 

Oppositionsparteien für ihre Novelle begeistern. Die Parteispitzen der Partei WECAN 

handeln einen Deal aus. Wenn alle Nationalratsabgeordneten, die Mitglieder der Partei 

WECAN sind, für den Entwurf stimmen, wird die Partei WECAN bei einem anderen 

Gesetzesvorhaben unterstützt. Anna Auinger weigert sich jedoch, dem Gesetz 

zuzustimmen. Welche Aussage(n) ist/sind richtig? 

a) Anna Auinger ist in ihrem Stimmverhalten frei und kann nicht zu einem spezifischen 

Abstimmungsverhalten verpflichtet werden.  

b) Aufgrund der Klubdisziplin können nur entweder alle Nationalratsabgeordneten, die 

Mitglieder der Partei WECAN sind, dafür stimmen, oder alle dagegen.  

c) Das Gesetz kann – unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen – nur mit einem 

Präsenzquorum von der Hälfte und einem Konsensquorum von zwei Dritteln der 

Abgeordneten des Nationalrats beschlossen werden.  

d) Wenn Anna Auinger als Nationalratsabgeordnete zurücktritt und ein/e neue/r 

Abgeordnete/r nachrückt, spricht man vom Grundsatz des freien Wahlrechts.  

e) Anna Auinger hat ein freies Mandat, kann sich aber freiwillig an die Klubdisziplin halten.  

 

 

 

 

 

 



6) Welche der folgenden Aussagen zur Eigentumsfreiheit ist/sind richtig? 

a) Die Eigentumsfreiheit umfasst auch das Recht, Verträge abzuschließen. 

b) Die Eigentumsfreiheit gilt absolut. Eingriffe in die Eigentumsfreiheit sind daher stets 

rechtswidrig. 

c) Die Eigentumsfreiheit schützt nur das Eigentum an Sachen. Ein Mietrecht 

(zB Wohnungsmiete) ist von ihr nicht umfasst. 

d) Wenn ein Gesetz fixe Preise für Produkte festlegt, wird die Eigentumsfreiheit 

eingeschränkt. 

e) Die Eigentumsfreiheit ist ein verwaltungsrechtlich gewährleistetes Recht. 

 



Lösungen: 

Frage 1: a, c  

Frage 2: b, d 

Frage 3: b, d 

Frage 4: a, b, c, e 

Frage 5: a, c, e 

Frage 6: a, d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


